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Anwendbar im Geschäftsverkehr mit Unternehmen, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen 

1 Allgemeines  

1.1 Unsere Lieferbedingungen gelten ausschließlich; ent-
gegenstehende oder von unseren Lieferbedingungen 
abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hät-
ten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir 
in Kenntnis anderer, von unseren Lieferbedingungen 
abweichender Bedingungen des Bestellers Lieferungen 
durchführen. 

1.2 Unsere Lieferbedingungen gelten auch für alle künfti-
gen Geschäfte mit dem Besteller. 

2 Vertragsschluss und Vertragsänderungen  

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. 

2.2 Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, sind die zum 
Angebot gehörenden Unterlagen, wie zum Beispiel Be-
schreibungen, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- 
und Maßangaben nur dann verbindlich, soweit sie aus-
drücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet sind. 

2.3 Bei der Bestellung von Sonderanfertigungen behalten 
wir uns Mehr- oder Minderlieferungen vor. 

2.4 Kostenanschläge sind - wenn nichts anderes vereinbart 
ist - zu vergüten. 

2.5 Mündliche Vereinbarungen nach Vertragsschluss, ins-
besondere nachträgliche Änderungen und Ergänzun-
gen unserer Lieferbedingungen, einschließlich dieser 
Schriftformklausel, sowie Nebenabreden jeder Art be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls unserer schriftli-
chen Bestätigung. 

3 Liefergegenstand  

Der Liefergegenstand umfasst grundsätzlich keine Handbü-
cher und Zeichnungen, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

4 Lieferung  

4.1 Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der 
Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch uns setzt vor-
aus, dass alle kaufmännischen und technischen Fra-
gen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und 
der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie 
zum Beispiel Beibringung der erforderlichen behördli-
chen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die 
Leistung einer Anzahlung, erfüllt hat. Ist dies nicht der 
Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies 
gilt nicht, soweit die Verzögerung von uns zu vertreten 
ist. 

4.2 Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt 
richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 

4.3 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegens-
tand bis zu ihrem Ablauf unser Werk verlassen hat o-
der die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine 
Abnahme zu erfolgen hat, ist - außer bei berechtigter 
Abnahmeverweigerung - der Abnahmetermin maßge-
bend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft. 

4.4 Werden der Versand beziehungsweise die Abnahme 
des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die 
der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, begin-
nend einen Monat nach Meldung der Versand- bezie-

hungsweise der Abnahmebereitschaft, die durch die 
Verzögerung entstandenen Kosten berechnet. 

4.5 Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Ge-
walt, auf Arbeitskämpfe, insbesondere Streik und Aus-
sperrung oder sonstige Ereignisse, die außerhalb un-
seres Einflussbereiches liegen, zurückzuführen, so ver-
längert sich die Lieferzeit angemessen. Wir werden 
dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger 
Umstände baldmöglichst mitteilen. 

5 Preis und Zahlung  

5.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung 
ab Werk, einschließlich Verladung im Werk, jedoch 
ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto, Wertsiche-
rung, Entladung und anderer absicherbarer Risiken. Zu 
den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen 
gesetzlichen Höhe hinzu. 

5.2 Mangels besonderer Vereinbarungen sind Zahlungen 
innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung ohne jeden 
Abzug frei unserer Zahlstelle zu leisten. 

5.3 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Ge-
genansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur 
insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. 

6 Gefahrübergang  

6.1 Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Lie-
fergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch 
dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder unsererseits 
noch andere Leistungen, zum Beispiel die Versandkos-
ten  oder Anlieferung und Aufstellung übernommen 
wurde. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese 
für den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unver-
züglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach unserer 
Meldung über die Abnahmebereitschaft, durchgeführt 
werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen 
eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. 

6.2 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bezie-
hungsweise die Abnahme infolge von Umständen, die 
uns nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage 
der Meldung der Versand- beziehungsweise Abnah-
mebereitschaft auf den Besteller über. Wir verpflichten 
uns, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen ab-
zuschließen, die dieser verlangt. 

6.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller 
zumutbar. 

7 Eigentumsvorbehalt  

7.1 Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegens-
tand bis zum Eingang aller Zahlungen aus der gesam-
ten Geschäftsverbindung vor. Bei der Entgegennahme 
von Wechseln und Schecks unsererseits gilt als Ein-
gang der Zahlung erst der Zeitpunkt ihrer Einlösung. 
Das gilt auch dann, wenn einzelne oder alle unsere 
Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen 
wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 

7.2 Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten 
des Bestellers wegen Diebstahls, Bruchs, Feu-er-, 
Wasser- und sonstiger Schäden zu versichern, sofern 
nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweis-
lich abgeschlossen hat.  

7.3 Der Besteller darf den Liefergegenstand nicht zur Si-
cherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlag-
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nahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er 
uns unverzüglich davon zu benachrichtigen. 

7.4 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbe-
sondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme 
des Liefergegenstandes nach Fristsetzung berechtigt 
und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Gel-
tendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die 
Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gelten 
nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

7.5 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf-
seiten des Bestellers berechtigt uns, vom Vertrag zu-
rückzutreten und die sofortige Rückgabe des Lieferge-
genstandes zu verlangen. 

7.6 Der Besteller kann die in unserem Eigentum stehenden 
Liefergegenstände im Rahmen eines ordnungsgemä-
ßen Geschäftsverkehrs veräußern oder verarbeiten. 
Dies gilt jedoch nur, solange der Besteller mit seiner 
Leistung an uns nicht in Verzug ist. Die Forderungen, 
die dem Besteller aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer erwachsen, werden bereits jetzt an 
uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an und 
sind berechtigt, Auskunft über die Abnehmer und die 
Höhe der Forderung zu verlangen. Der Besteller bleibt 
neben uns zur Einziehung der Forderungen gegen die 
Abnehmer befugt, solange nicht von uns etwas ande-
res bestimmt wird. Wird der Liefergegenstand zusam-
men mit anderen Liefergegenständen, die nicht uns 
gehören, weiterverkauft, so gilt die Forderung des Be-
stellers gegen den Abnehmer in Höhe des zwischen 
uns und dem Besteller vereinbarten Preises als abge-
treten. 

7.7 Etwaige Be- und Verarbeitung des Liefergegenstandes 
nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass für uns dar-
aus Verpflichtungen entstehen. Wird der Liefergegens-
tand durch Verbindung oder Vermengung wesentlicher 
Bestandteil einer anderen Sache oder wird durch die 
Verarbeitung oder Umbildung eine neue Sache herge-
stellt, so überträgt uns der Besteller bereits hiermit sein 
Eigentum beziehungsweise Miteigentum an dieser Sa-
che und verpflichtet sich, die Sache für uns mit kauf-
männischer Sorgfalt und unentgeltlich in Verwahrung 
zu halten. Im Falle der Weiterveräußerung findet Ziffer 
7.6 entsprechende Anwendung. Bei Entstehen von 
Miteigentum entspricht unser Anteil dem Teil, der sich 
aus dem Verhältnis des Wertes des Liefergegenstan-
des zum Wert der neuen Sache ergibt. 

7.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen 
insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 25 % übersteigt. 

7.9 Soweit die Rechtsordnung eines Staates, in den die 
Liefergegenstände geliefert werden sollen, als Voraus-
setzung für die Gültigkeit des Eigentumsvorbehaltes, 
insbesondere auch den Gläubigern des Bestellers ge-
genüber besondere Erfordernisse vorsieht, ist es Auf-
gabe des Bestellers, unverzüglich alles zu tun, damit 
der Eigentumsvorbehalt zum Entstehen kommt und bis 
zur Zahlung des gesamten Kaufpreises erhalten bleibt. 
Der Besteller trägt die damit eventuell verbundenen 
Kosten. 

7.10 Lässt die Rechtsordnung eines Staates, in den die Lie-
fergegenstände geliefert werden sollen, den Eigen-
tumsvorbehalt nicht zu, gestattet sie uns aber, uns an-
dere Rechte an dem Liefergegenstand vorzubehalten, 
so können wir alle Rechte dieser Art ausüben. Der Be-
steller ist verpflichtet, an Maßnahmen mitzuwirken, die 
wir zum Schutz unseres Eigentumsrechts oder anderer 
Rechte am Liefergegenstand treffen wollen. 

 

8 Haftung für Sach- und Rechtsmängel  

8.1 Mängel der gelieferten Sache werden von uns nach 
entsprechender Mitteilung durch den Besteller beho-
ben. Dies geschieht nach unserer Wahl durch kosten-
freie Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle der 
Ersatzlieferung werden die ersetzten Teile unser Ei-
gentum, und der Käufer ist verpflichtet, die mangelhafte 
Sache zurückzugewähren. Zur Vornahme aller uns 
notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Er-
satzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung 
mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu ge-
ben; andernfalls sind wir von der Haftung für die daraus 
entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen 
der Gefährdung der Betriebssicherheit beziehungswei-
se zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, 
wobei wir sofort zu verständigen sind, hat der Besteller 
das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte besei-
tigen zu lassen und von uns Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen. 

 Von den durch die Nachbesserung beziehungsweise 
Ersatzlieferung entstehenden Kosten tragen wir -
 soweit sich die Beanstandung als berechtigt heraus-
stellt - die Kosten des Ersatzstückes, einschließlich des 
Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- 
und Einbaus, ferner, falls dies nach Lage des Einzel-
falls billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der 
etwa erforderlichen Gestellung der Monteure und Hilfs-
kräfte. 

8.2 Kann der Mangel nicht innerhalb der angemessenen 
Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlge-
schlagen anzusehen, kann der Besteller nach seiner 
Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) ver-
langen oder vom Vertrag zurücktreten. Von einem 
Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst dann auszu-
gehen, wenn uns hinreichende Gelegenheit zur Nach-
besserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, oh-
ne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht mehr mög-
lich ist, wenn sie vom Besteller verweigert oder unzu-
mutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hin-
sichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn ei-
ne Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 
Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Be-
steller lediglich ein Recht zur Minderung des Preises 
zu. Das Recht auf Minderung des Preises bleibt an-
sonsten ausgeschlossen. 

8.3 Wir übernehmen ausdrücklich keine Haftung für Sach-
mängel in folgenden Fällen: ungeeignete oder unsach-
gemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bezie-
hungsweise Inbetriebsetzung durch den Besteller oder 
Dritte, natürliche  Abnutzung, fehlerhafte  oder nach-
lässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung 
und ungeeignete Betriebsmittel. 

Die Auswahl von Typen und Größenfestlegung unse-
rerseits können stets nur als Empfehlung betrachtet 
werden, da die Kenntnis der spezifischen Anforde-
rungsprofile an unser Produkt für einen bestimmten 
Anwendungsfall beim Besteller liegt.  

8.4 Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß 
nach, besteht unsererseits keine Haftung für die sich 
daraus ergebenden Folgen. Gleiches gilt für ohne un-
sere vorherige Zustimmung vorgenommene Änderun-
gen des Liefergegenstandes. 

8.5 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Ver-
letzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheber-
rechten im Inland, werden wir auf unsere Kosten dem 
Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren 
Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für 
den Besteller zumutbarer Weise derart modifizieren, 
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dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist 
dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen o-
der in angemessener Frist nicht möglich, ist der Bestel-
ler zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den ge-
nannten Voraussetzungen steht uns auch ein Recht 
zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus werden 
wir den Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutz-
rechtsinhaber freistellen. Die vorstehenden genannten 
Verpflichtungen unsererseits sind vorbehaltlich Ziffer 9 
für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung 
abschließend. Sie bestehen nur, wenn 

• der Besteller uns unverzüglich von geltend ge-
machten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen 
unterrichtet, 

• der Besteller uns in angemessenem Umfang bei 
der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche un-
terstützt beziehungsweise uns die Durchführung 
der Modifizierungsmaßnahmen gemäß den vor-
stehenden Bedingungen ermöglicht, 

• uns alle Abwehrmaßnahmen, einschließlich au-
ßergerichtlicher Regelungen, vorbehalten bleiben, 

• der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des 
Bestellers beruht und 

• die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht 
wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand 
eigenmächtig geändert oder in einer nicht ver-
tragsgemäßen Weise verwendet hat. 

9 Haftung  

9.1 Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst ent-
standen sind, haften wir - aus welchen Rechtsgründen 
auch immer - nur 

• bei Vorsatz, 

• bei grober Fahrlässigkeit, 

• bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, 
Gesundheit, 

• bei Mängeln, die arglistig verschwiegen oder de-
ren Abwesenheit von uns garantiert wurden, 

• bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach 
Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sach-
schäden an privat genutzten Gegenständen ge-
haftet wird. 

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten haftet der Lieferer auch bei grober Fahrlässig-
keit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahr-
lässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertrags-
typischen vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 

9.2 Sofern die vom Kunden zur Begutachtung und/oder 
Reparatur überlassenen Bauteile nicht repariert werden 
können oder nicht auf sonstige Weise für die Reparatur 
des Kunden Verwendung finden, darf GKN diese Bau-
teile nach einer Aufbewahrungsfrist von 7 Tagen nach 
seiner Wahl entsorgen. Der Kunde kann die Bauteile 
bis zum Ablauf dieser Frist schriftlich zurückfordern 

9.3  Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

10 Verjährung  

Alle Ansprüche des Bestellers - aus welchen Rechtsgründen 
auch immer - verjähren in 12 Monaten. Für vorsätzliches oder 
arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gel-
ten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegens-
tände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für 
ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht haben. 

11 Altteile-Rücknahme  

11.1 Soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart 
wird, kann uns der Besteller zu den nachfolgend ge-
nannten Bedingungen Produkte, bei deren Verkauf wir 
ein Alteilepfand erhoben haben („Altteile“) und die sich 
in einem aufarbeitungsfähigen Zustand befinden, ge-
gen Zahlung des Pfandbetrags zurückgegeben und 
uns das Eigentum hieran verschaffen. 

11.2 Der Besteller kann innerhalb eines Zeitraums von zwölf 
Monaten nur so viele Altteile zurückgeben, wie er in-
nerhalb desselben Zeitraums gleichartige Neuteile von 
uns erworben hat. Auf Wunsch erstellen wir für den 
Besteller eine Übersicht bzgl. der von ihm erworbenen 
Neuteile und der bereits zurück gegebenen Altteile. 

11.3 Der Besteller hat sicherzustellen, dass ausschließlich 
Altteile im Sinne der Ziffer 11.1 zurückgegeben wer-
den. Wir behalten uns vor, dem Besteller andernfalls 
die Transportkosten in Rechnung zu stellen. 

12 Unterlagen und Geheimhaltung  

Alle durch uns zugänglich gemachten geschäftlichen oder 
technischen Informationen (einschließlich Merkmalen, die et-
wa übergebenen Gegenständen, Dokumenten oder Software 
zu entnehmen sind und sonstige Kenntnisse oder Erfahrun-
gen) sind, solange und soweit sie nicht nachweislich öffentlich 
bekannt sind, Dritten gegenüber geheim zu halten und dürfen 
im eigenen Betrieb des Bestellers nur solchen Personen zur 
Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung not-
wendigerweise herangezogen werden müssen und die eben-
falls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; Sie bleiben unser 
ausschließliches Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftli-
ches Einverständnis dürfen solche Informationen nicht ver-
vielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet werden. Auf unsere 
Anforderung sind alle von uns stammenden Informationen 
(gegebenenfalls einschließlich angefertigter Kopien oder Auf-
zeichnungen) und leihweise überlassenen Gegenstände un-
verzüglich und vollständig an uns zurückzugeben oder zu ver-
nichten. Wir behalten uns alle Rechte an solchen Informatio-
nen (einschließlich Urheberrechten und dem Recht zur An-
meldung von gewerblichen Schutzrechten wie Patenten, 
Gebrauchsmustern etc.) vor. Soweit uns diese von Dritten 
zugänglich gemacht wurden, gilt dieser Rechtsvorbehalt auch 
zugunsten dieser Dritten. 

13 Allgemeine Bestimmungen, Gerichtsstand, anwendba res 
Recht  

13.1 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der 
getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedin-
gungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner 
sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch 
eine ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleich-
kommende Regelung zu ersetzen. 

13.2 Gerichtsstand bei allen Rechtsstreitigkeiten, die sich 
mittelbar oder unmittelbar aus Vertragsverhältnissen 
ergeben, denen diese Bedingungen zugrunde liegen, 
ist der Sitz der GKN Service International GmbH in 
Rösrath. Wir sind weiter berechtigt, den Besteller nach 
unserer Wahl am Gericht seines Sitzes oder seiner 
Niederlassung oder am Gericht des Erfüllungsortes zu 
verklagen.  

13.3 Ergänzend zu diesen Bestimmungen gelten die Be-
griffsbestimmungen der Incoterms 2000, einschließlich 
aller etwaigen Nachträge. 

13.4 Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich 
deutsches Recht, unter Ausschluss des Kollisions-
rechts und des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen über Verträgen über den internationalen Waren-
kauf (CISG). 


